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infolge rückständiger Hauszinse, drohende Ermissiou oder Heiuischaffnng oder
Anstünde mit Behörden eine, und zwar meistens sofortige Inspektion on Ort
und stelle notwendig mochten, Tiese Arbeit führt unsere zwei Inspektionsbeamten

in fast alle (Hegenden der Eidgenossenschaft und ob und zn auch über
unsere schweizerischen Landesgrenzen hinaus. Namentlich die angrenzenden
Teile Frankreichs, welche in der Nähe der Kriegszone liegen (Befongon und
speziell Morteou) mußten mehrmals besucht werden, weil viele der dort
ansässigen Berner durch den Krieg in eine große Notlage kamen und sich oft
Verhältnisse ergaben, die auf schriftlichem Wege ollein nicht richtig hätten be-
handelt werden können, Tiese Reisen waren zumeist nicht nur mit viel
Zeitverlust, sondern auch mit recht vielen Umständlichkeiten und Unannehmlichkeiten

verbunden." Der kantonale Armeninspektor hat auch die verschiedeneu
Armenpflegeanstalten zu besuche», und zwar weisungsgemäß unangemeldet; er
hat die Pflicht, alle einlaufenden klagen und Beschwerden zu untersuchen. Seit
dem Jahre 1913 ist dem Armeninspektor auch die Aufgabe übertragen worden,
die Armenerziehungsanstalten zn inspizieren. Ferner werden die jährlich
einlaufenden Berichte der 93 Bezirksinspektoren geprüft. Aus allen diesen Einzelheiten

geht hervor, daß sich die Institution des kantonalen ArineninspektorateS
eingelebt hat und ein wichtiges Glied bildet im gleichmäßige!? und guten Vollzug
des Armengeseizes. B.

Tie kantonale Armenkommission hielt am 19. Tezember vorigen Jahres
unter dem Vorsitz des.Herrn Regierungsrat Burren ihre ordentliche Iahres-
sitzuug ab. Sie vollzog einige Wahlen von Bezirksarmeninspektoren, bezw.
bestätigte einige von der Armendirektion in der Zwischenzeit getroffene Ernennungen;

ferner faßte sie Beschluß über die Verwendung des Kredites von 2(1,91)9 Jr.,
der nach § 55 U.G. alljährlich zur Hülseleistung bei nnversicherbaren Elementarschäden

ins Staatsbudget eingestellt wird, und endlich nahm sie Mitteilungen
des Präsidenten über den gegenwärtigen Stand der Konkordatsfrage entgegen.

Svlothurn. Am 21. Dezember 1919 fand unter dem Vorsitz von Regieruugsrat
F. v. Arr, Vorsteher des Landwirtschaftsdepartements, die erste Sitzung der
kantonalen F ü r s o r g e k o m m i s s i o n statt, zu der sämtliche Mitglieder
erschienen waren, nämlich? die à Oberamtmänner, die Vertreter der Arbeiterschaft

und der Konsumenten, des Gewerbestandes, der Industrie, deS

Detailhandels und der Bürgerschaft. Der Vorsitzende stellte in seinem Eröffnungswort
den Charakter der Kommission als eines vorberatenden Kollegiums fest, das

zuhanden des RegiernngSrateS Wünsche und Anträge zu stellen habe, und konstatierte,

daß der Kreis der Bedürftigen nicht bloß die Arbeiter umschließe, sondern
auch Kleiuhandwerker, Kleinbauern, Leute ans dem Mittelstände und der

Beamtenschaft. Das Arbeitsprogramm beschlügt zu allererst die Fragen der

Lebensmittelversorgung, sodann aber auch solche der Mi etunterstütznng, der Beschaffung
von billigen Brennmaterialien, der Abgabe von Lebensmitteln über die Not-
standsaktiou von Bund, Kanton und Gemeinden hinaus. Zukzessive sei an die

wechselnden und unter Umständen wachsenden Bedürfnisse heranzutreten. Die
Unterstützung des Bundes und des Kantons werde nur jenen Gemeinden
zugewendet, welche gemäß der regierungsrätlichen Verordnung vom 4. August 1911

eine besondere Fürsorgekommission bestellt haben; das sei vor allem deshalb
angezeigt, damit die für die Fürsorgeaktion maßgebenden Gesichtspunkte auch

tatsächlich zur Geltung kommen u n d d e r U u t e r st ii tz u n g der Charakter
des Almosens benommen werde. Für die Notstandsaktion in
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den einzelnen Gemeinden sind vorläufig rund 8l)llll Anmeldungen erfolgt; diese
Zahl dürfte auf 999U bis maximal 19,999 ansteigein >?t.

Zürich. Die W a hl einer befände r e n B ehör d e zur B e s or -

g u n g des Ar m e n w e s e n S an Stelle der K irche n p fIe ge (Art.
ü>2, Absatz 1 der Ztaatsverfassung und 8 ^ des Gemeindegesetzes) i st n u r in ö g -

lich mit A b l a ii f eine r A rn t s d a n e r. ssn einer Bürgergemeinde wurden,

nachdem 2 Monate vorher die ordentlichen Nenwablen der gemeinsamen
Kirchen- und Armenpflege stattgefunden hatten, beschlossen, es sei das Armein
Wesen von der Kirchgemeinde loszutrennen und für die neue Amtsperiode eine
besondere bürgerliche Armenpflege zu wählen.

Der Bezirks rat erklärte einen gegen diesen Beschluß erhobenen Rekurs
sür begründet und verschob die Wirksamkeit des Beschlusses der Bürgergemeinde
ans die Zeit der Erneuernngswahlen im Jahr 1919. In den Erwägungen wurde
festgestellt, daß zwar die Bürgergemeinde gemäß Art. .92 der kantonalen
Verfassung zweifellos das Recht habe, für die Besorgung des Armenwesens eine
besondere, rein bürgerliche Armenpflege zu wählen. Dagegen sei eine solche
Neuordnung innerhalb einer Amtsdaner nicht zulässig. Die Bürgerschaft der
betreffenden Gemeinden habe bereits an zwei Wahlakten, bei denen es sich um die
Neubestellung der Kirchen- und Armenpflege gehandelt habe, teilgenommen und
damit unzweideutig den Willen kundgegeben, das bisherige System auch für die

neue Amtsperiode beizubehalten und die Kirchenpflege auch für eine weitere
Amtsdauer das Armenwesen besorgen zu lassen. Die Gewählten hätten ein Recht

auf die Besorgung des Armenwesens während der laufenden Amtsperiode. An
dieser Auffassung ändere auch die Tatsache nichts, daß noch zwei Ersaßwahlen
ausstehen.

Dieser Entscheid des Bezirksrates wurde auf dem Rekursweg an den Re-
g i e r n u g s r at weiter gezogen, von diesem jedoch ans den von der ersten
Instanz erwähnten Gründen bestätigt. lRegiernngsratsbeschluß vom 2. August
1919.)

Art. Institut Grell Fützli, Verlag, Zürich.

Sanrariter-Verse.
«Line leicht im Gedächtnis haftende Anleitung

zur ersten Hilfe bei Unfällen.
Von Dr. west. Hans Hopxeler.

7>8 Zeiten, 8" Format in farbigem Umschlag. - ^ püeis broschiert 5 Fr.

In leicht sich einprägende Verse sind lstrr bewährte Ratschläge gefaßt, die der Arzt
dem Laien erteilt, wenn es sich nm Heilung oder Verhütung der am meisten
vorkommenden plötzlichen Erkrankungen oder von Unfällen handelt. Me die zünftigen
Zamariter wird auch ein jeder, der um das körperliche lvohl feines Nächsten besorgt
ist. an diesem originellen und zuverlässigen vadcmerum Freude haben. i--

Erhältlich in jeder Buchhandlung.

Buchdruckerei »Effwgerhos A.-Ä „ in Brugg.
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